
Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen für das Hochschulpersonal 
 
Auszug 

 
Artikel 4 

Beschäftigung wissenschaftlicher Hilfskräfte 
 

(1) Wissenschaftliche Hilfskräfte erfüllen in den Fachbereichen, den wissenschaftli-
chen Einrichtungen oder den Betriebseinheiten Dienstleistungen in Forschung und 
Lehre sowie damit zusammenhängende Verwaltungstätigkeiten (§ 46 Hochschul-
gesetz). Zur Abgrenzung der Personalkategorie der wissenschaftlichen Hilfskraft 
zu den anderen hochschulischen Personalkategorien wendet die Hochschule die 
Abgrenzungskriterien der Amtlichen Begründung zu § 46 Hochschulgesetz an. Bei 
der Beschäftigung von wissenschaftlichen Hilfskräften kann im Rahmen dieser Kri-
terien der jeweiligen Fächerkultur Rechnung getragen werden. 

(2) Als wissenschaftliche Hilfskräfte können Absolventinnen und Absolventen mit ei-
nem ersten berufsqualifizierenden Abschluss beschäftigt werden. 

(3) Für Absolventinnen und Absolventen mit einem Masterabschluss oder einem ver-
gleichbaren Abschluss gilt:  
1. Die Hochschule orientiert sich an dem Leitbild, dass bei diesen Absolventinnen 

und Absolventen die Beschäftigung als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter grundsätzlich die vorzugswürdige Option dar-
stellt. 

2. Diese Absolventinnen und Absolventen können für maximal drei Jahre beschäf-
tigt werden, sofern die örtliche Praxis der Fächerkulturen keine geringere Dauer 
vorsieht; sofern diese Praxis keine derartige Beschäftigung ausweist, werden 
sie nicht als wissenschaftliche Hilfskraft beschäftigt. Das Nähere soll durch ein 
Konzept, welches mit dem örtlichen Personalrat abgestimmt ist, geregelt wer-
den. Der Anteil der Beschäftigung in der Kategorie wissenschaftliche Hilfskräfte 
gemessen an dem Gesamt der vollzeitäquivalenten Beschäftigung wird nicht 
vergrößert. 

3. Bestehende Beschäftigungsverhältnisse bleiben nach Artikel 17 Absatz 1 un-
berührt. 

(4) Nach abgeschlossener Promotion ist eine Beschäftigung als wissenschaftliche 
Hilfskraft ausgeschlossen. 

(5) Die Hochschule ergreift geeignete Maßnahmen, um eine missbräuchliche Beschäf-
tigung von wissenschaftlichen Hilfskräften zu vermeiden. 

(6) Wissenschaftliche Hilfskräfte werden bei ihrer Einstellung oder Vertragsverlänge-
rung über die Anrechnungsregelungen im Wissenschaftszeitvertragsgesetz bezo-
gen auf die befristungsrechtlichen Folgen ihrer wöchentlichen Arbeitszeit informiert. 


